
Zuordnung von Flächen und/oder Maßnahmen zum Ausgleich an anderer Stelle 
(§ 1a Abs. 3 und § 9 Abs. 1a Satz 2 BauGB)
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A. Festsetzungen durch PlanzeichenPRÄAMBEL
Die Gemeinde Berg b. Neumarkt i.d.Opf. erlässt aufgrund der §§ 9 und 10 Abs.1 des Baugesetzbuches (BauGB), der 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO), des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern (GO), des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der jeweils zum Zeitpunkt dieses Beschlusses gültigen 
Fassung den Bebauungsplan mit Grünordnungsplan "An der Klinge" in der Fassung vom ................. als Satzung. 

Der Bebauungsplan mit Grünordnungsplan besteht aus der Planzeichnung einschließlich der Festsetzungen durch 
Planzeichen (Teil A) sowie den textlichen Festsetzungen (Teile B und C). 

Dem Bebauungsplan mit Grünordnungsplan werden die Begründung und der Umweltbericht in der Fassung vom 
.............beigefügt, ohne dessen Bestandteil zu sein.

VERFAHRENSVERMERKE FÜR DIE AUFSTELLUNG DES BEBAUUNGSPLANES

1. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom ............................ die Aufstellung des 
Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am
............................ ortsüblich bekannt gemacht.

2. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan in der
Fassung vom ................. hat in der Zeit vom ................. bis ................. stattgefunden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des
Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan in der Fassung vom ................. hat durch 
Veröffentlichung im Internet und Auslage in der Zeit vom ................. bis ................. 
stattgefunden.

4. Zum Entwurf des Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan in der Fassung vom
............................ wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. 
§ 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ............................ bis ............................ beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan in der Fassung vom
 ............................ wurde mit Begründung gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
 ............................ bis ............................ im Internet veröffentlicht. Zusätzlich lagen die 
Unterlagen im selben Zeitraum öffentlich aus. Die Veröffentlichung im Internet und Auslegung 
wurden bekannt gemacht.

6. Die Gemeinde hat mit Beschluss des Gemeinderates vom ............................ den
Bebauungsplan mit Grünordnungsplan gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom
 ............................  als Satzung beschlossen.

 

(Siegel) Gemeinde Berg b.Neumarkt i.d.OPf., den .............................

.........................................................
Peter Bergler
Erster Bürgermeister

7. Ausgefertigt

(Siegel) Gemeinde Berg b.Neumarkt i.d.OPf., den .............................

........................................................
Peter Bergler
Erster Bürgermeister

8. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am ........................ gemäß § 10 Abs. 3 
Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begründung wird seit 
diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht 
bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. 
Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 
2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung
hingewiesen.

(Siegel) Gemeinde Berg b.Neumarkt i.d.OPf., den .............................

........................................................
Peter Bergler
Erster Bürgermeister

1. Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 4 BauNVO)  

Allgemeines Wohngebiet WA

2. Maß der baulichen Nutzung
    (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

0,4       Grundflächenzahl (GRZ)

3. Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche
    (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

4.  Verkehrsflächen
     (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6  BauGB)   

Öffentliche Verkehrsflächen

5. Grünflächen
    (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB) 

Öffentliche Grünfläche

Flächen zur Rückhaltung und Versickerung von Oberflächenwasser

8. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, 
    den Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses
    (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB) 

Fläche für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und
die Regelung des Wasserabflusses

R

Hinweise

Höhen in m ü. NHN

vorhandene Gebäude

vorhandene Grundstücksgrenzen
(mit Flurnummern)181

545 m

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Pflanzgebot Baum-/Strauchhecke

6. Flächen/Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft sowie für Pflanzungen und Erhaltungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)

Flächen mit Begrünungsbindung innerhalb der Baufläche

mögliche Parzellierung 
(mit Parzellengröße ca. qm)

491 qm
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Niederspannungskabel mit Schutzzone 
(beidseits jeweils 0,5 m)

Maßnahmenplan zur externen Ausgleichsfläche
Teilfläche der Fl.Nr. 1156, Gemarkung Stöckelsberg (Flächengröße: 900 m²) 

 5.2 Pflanzgebot für Bäume innerhalb der Baugrundstücke 

  Pro Baugrundstück ist mindestens ein standortgerechter, gebietsheimischer Laubbaum 

oder Obstbaum zu pflanzen (vgl. Artenliste in der Begründung). 

 5.3 Flächen mit Begrünungsbindung 

  Die Flächen mit Begrünungsbindung sind zu mind. 50% mit standortgerechten, ge-

bietsheimischen Gehölzen zu bepflanzen. Das Pflanzgebot gemäß Festsetzung B.5.2. 

darf auf dieses Pflanzgebot angerechnet werden. Bauliche Nebenanlagen sind in die-

sen Flächen bis zu 12 qm Grundfläche je Baugrundstück zulässig. 

 5.4 Nadelgehölzhecken über 3 m Länge sowie Kies- und Steingärten > 10 qm und mit we-

niger als 80% Bepflanzung sind unzulässig. 

 5.5 Wo vom Nutzungszweck her möglich, sind wasserdurchlässige Beläge zu verwenden. 

 5.6 Für die Außenbeleuchtung sind ausschließlich nach unten abstrahlende, insekten-

schonende Leuchtmittel (warmweiße LED-Lampen mit einer Farbtemperatur zwischen 

2700 und 3000 Kelvin) zu verwenden. 

 

 

 

C.  Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. der BayBO) und  

Gestaltungsfestsetzungen 

 1. Wohngebäude 

 1.1 Gebäudeform 

  An- und Vorbauten (z.B. Zwerchhaus, Zwerchgiebel) müssen sich dem Hauptbaukör-

per unterordnen. 

 1.2 Dachform 

  Zulässig sind Satteldach, Walmdach, Zeltdach, Pultdach, versetztes Pultdach.  

Der Dachvorsprung darf an der Traufe max. 50 cm und am Ortgang max. 20 cm betra-

gen. 

 1.3 Dachneigung 

  Die Neigung muss beim Satteldach und Walmdach zwischen 22° und 45° bzw. zwi-

schen 5° und 22° beim Zeltdach, Pultdach und versetztem Pultdach liegen.  

 1.4 Dacheindeckung und Dachaufbauten 

  Die Dacheindeckung hat in rot bis rotbraun, schwarz oder anthrazit zu erfolgen. Auch 

Dachbegrünungen sind zulässig.  

Dachgauben sind nur beim Satteldach mit einer traufseitigen Wandhöhe von max.  

4,50 m zulässig. Die maximale Gaubenbreite beträgt 2,50 m. Die Gesamtlänge darf je 

Dachseite die Hälfte der Hauslänge nicht überschreiten; Mindestabstand der Gaube 

zur Giebelseite 1,5 m (gemessen wird von der Außenwand).  

Solarenergieanlagen und Sonnenkollektoren sind zugelassen und müssen mit den üb-

rigen Dachflächen und Dachaufbauten harmonisch abgestimmt sein. Aufgeständerte 

Solarenergieanlagen und Sonnenkollektoren sind nur beim Flachdach zulässig. 

 1.5 Fassadengestaltung 

  Auffallend unruhige Putzstrukturen sowie zueinander disharmonische Farbkontraste 

sind nicht gestattet. An- und Nebenbauten sind gestalterisch an das Hauptgebäude 

anzugleichen. Holzhäuser sind zulässig. 

 1.6 Höhenlage der Gebäude 

Die Oberkante des fertigen Erdgeschossfußbodens darf maximal 0,30 m über dem Ni-

veau der Erschließungsstrasse liegen. Bezugspunkt ist der an das Straßenniveau an-

grenzende Mittelpunkt der Grundstücksseite, von der die Erschließung erfolgt. 

 

 2. Garagen und Carports 

 2.1 Dachform bei Garagen 

  Die Gestaltung aneinander gebauter Grenzgaragen ist aufeinander abzustimmen (An-

passungspflicht, es gilt die zuerst genehmigte Garage.). Das Aufstellen von Blechgara-

gen ist unzulässig. Die maximale Länge der Grenzgaragen beträgt 9,0 m. 

 2.2 Für jede Wohneinheit sind zwingend 2 Stellplätze für Kraftfahrzeuge herzustellen.  

 3. Einfriedungen sind nur in transparenter Ausführung bis max. 1,50 m Höhe zulässig. Zur 

freien Landschaft hin sind keine durchgehenden Sockel zulässig. 

 

 4. Sichtschutzeinrichtungen  

  Sichtschutzeinrichtungen sind nur an der Innengrenze bei Doppelhäusern zulässig bis 

zu einer Höhe von 2,0 m und einer Länge von 4,0 m. 

 

 

 

D.  Hinweise 

 1. Sollten bei den Aushubarbeiten optische oder organoleptische Auffälligkeiten des Bo-
dens festgestellt werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast hin-
deuten, ist unverzüglich das Landratsamt zu benachrichtigen (Mitteilungspflicht gem. 
Art. 1 BayBodSchG). Der Aushub ist z. B. in dichten Containern mit Abdeckung zwi-
schenzulagern bzw. die Aushubmaßnahme ist zu unterbrechen bis der Entsorgungs-
weg des Materials geklärt ist. 

 2. Mutterboden (Oberboden) ist nach § 202 BauGB in nutzbarem Zustand zu er-halten 
und vor Vergeudung und Vernichtung zu schützen. Überschüssiger Mutterboden ist 
möglichst hochwertig nach den Vorgaben der §§ 6 ff. BBodSchV zu verwerten. 

  Der belebte Oberboden und ggf. kulturfähige Unterböden sind zu schonen, getrennt 
abzutragen, fachgerecht zwischenzulagern, vor Verdichtung zu schützen und wieder 
seiner/ihrer Nutzung zuzuführen. Es sind max. Haufwerkshöhen von 2 m für Oberbo-
den und maximal 3 m für Unterboden und Untergrund einzuhalten. Die Bodenmieten 
dürfen nicht befahren werden. 

 3. Sofern Grundwasser ansteht, sind bauliche Anlagen im Grundwasserbereich fachge-
recht gegen drückendes Wasser zu sichern. Ist bei Vorhaben geplant, das Grundwas-
ser aufzuschließen, muss dies wasserrechtlich behandelt werden. Auf die Anzeige-
pflicht gemäß § 49 WHG i. V. m. Art. 30 BayWG bei der Freilegung von Grundwasser 
(mindestens einen Monat vor Beginn der Arbeiten beim Landratsamt) und die Erlaub-
nispflicht von Bauwasserhaltungen gemäß § 8 i. V. m. § 9 WHG wird hingewiesen. 
Ebenso kann das Einbringen von Stoffen in das Grundwasser (auch dauerhaftes Ein-
binden von Bauwerken, z.B. Kellergeschossen) eine wasserrechtliche Erlaubnis erfor-
dern. Wird Grundwasser unbeabsichtigt erschlossen, ist das Landratsamt unverzüglich 
zu benachrichtigen. 

  Bei der Unterkellerung kann Hang- und Schichtwasser angetroffen werden. Derartige 
Verhältnisse sind dem Baugrundrisiko zuzurechnen. Ein den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik entsprechender Schutz hiervor, z.B. durch wasserdichte Ausfüh-
rung des Kellers bzw. den Einbau von Bauwerksdrainagen, liegt im Verantwortungsbe-
reich des Bauherrn bzw. Entwurfsverfassers. Da eine Ableitung von Hang- und Schich-
tenwasser in die Schmutzwasserkanalisation nicht zulässig ist, empfiehlt es sich daher 
die gegebenenfalls im Untergrund vorhandenen Wasserwegsamkeiten durch geeignete 
Maßnahmen (z.B. Kiesschicht unter der Bauwerkssohle, Verfüllung von Arbeitsräumen 
mit nicht bindigem Material) aufrecht zu erhalten. 

 4. Niederschlagswasser von versiegelten Flächen darf nicht oberflächig auf die Verkehrs-
flächen abgeleitet werden. Für die anfallende Dachentwässerung sollen auf den 
Grundstücken Möglichkeiten zur ordnungsgemäßen Versickerung oder zum Rückhalt 
geschaffen werden. Den Grundstückseigentümern wird empfohlen, das anfallende Re-
genwasser zu sammeln (z. B. in Zisternen) und für die Gartenbewässerung oder even-
tuell für die Toilettenspülung zu verwenden. Die Größe der Auffangbehälter sollte pro 
100 m² Dachfläche 2 - 3 m³ nicht unterschreiten. Die Versickerungsfähigkeit nach DWA 
A 138 kann bei der Gemeindeverwaltung abgefragt werden. 

  Die Installation von Brauchwasseranlagen ist dem Gesundheitsamt Neumarkt i. d. OPf. 
anzuzeigen. Außerdem sind Brauchwasseranlagen nach der Fertigstellung vom Be-
treiber der öffentlichen Wasserversorgungsanlage abnehmen zu lassen. 

 

 

 

 5. Im Fall von Starkregenereignissen kann oberflächlich abfließendes Niederschlagswas-
ser und abgeschwemmter Schlamm zu Schäden an Gebäuden führen. Sämtliche 
ebenerdige Gebäudeöffnungen zur Hangseite sollten entweder mit Aufkantungen ver-
sehen oder bis mindestens 25 cm über Gelände wasserdicht ausgeführt sein. 

  In der Hinweiskarte Oberflächenabfluss und Sturzflut des LfU sind am nordwestlichen 
Rand ein potenzieller Fließwege mit starkem Abfluss, sowie potenzielle Aufstauberei-
che kartiert. Diese Kartierung stellt lediglich einen Hinweis auf eine mögliche Gefähr-
dung dar. Definierte Abflussmengen und Jährlichkeiten können nicht angegeben wer-
den. Um Schäden bei Starkregen zu vermeiden, sollten die Gebäude auf den entlang 
des Feldwegs in Verlängerung des Kastanienwegs gelegenen Parzellen so errichtet 
werden, dass die Erdgeschosshöhe und sämtliche Gebäudeöffnungen mindestens 
0,30 m über dem Niveau des benachbarten Feldwegs liegen. 

 6. Bei Neupflanzungen von Gehölzen sind die gesetzlichen Grenzabstände einzuhalten 

(vgl. Art. 47-49 AGBGB):  

Gehölze bis zu 2,0 m Höhe – mindestens 0,5 m Abstand von der Grenze 

Gehölze über 2,0 m Höhe – mindestens 2 m, ggf. 4 m Abstand von der Grenze 

 7. Alle mit der Durchführung des Projektes betrauten Personen müssen darauf hingewie-

sen werden, dass bei Außenarbeiten auftretende vor- und frühgeschichtliche Funde 

nach dem Bayer. Denkmalschutzgesetz unverzüglich dem Bayer. Landesamt für 

Denkmalpflege gemeldet werden müssen. Archäologische Bodendenkmäler genießen 

den Schutz des BayDSchG, insbesondere Art. 7 Abs. 1 und Art. 8 Abs. 1 und 2. 

 8. Die mit einer guten landwirtschaftlichen Praxis verbundenen Geruchs-, Lärm- und 

Staubemissionen durch die weiterhin stattfindende landwirtschaftliche Bewirtschaftung 

umliegender Flächen sind, auch am Wochenende, zu tolerieren und zu akzeptieren. 

  Die normale Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen 

erfolgt auch durch Maschinen mit rotierenden Werkzeugen (Mähwerke, Heuwerbegerä-

te, Häcksler, Fräsen, Eggen und Mulchgeräte). Dadurch kann auch bei ordnungsge-

mäßem Einsatz der Geräte ggf. Steinschlag verursacht werden. Dies wird auch durch 

eine Randbepflanzung bzw. einen schmalen Flurbereinigungsweg nicht gänzlich zu 

vermeiden sein. Auch dies ist zu tolerieren und akzeptieren. 

  Humoser Oberboden ist landwirtschaftlich wiederzuverwerten. 

  Bei der Erschließung des Baugebiets ist darauf zu achten, dass keine Drainagen (bzw. 

jegliche Formen von bodenverbessernden Maßnahmen) beschädigt werden, die die 

benachbarten oder dahinterliegenden Grundstücke entwässern. 

  Die angrenzenden Flurwege befinden sich aktuell in einem guten Zustand, dieser ist 

auch während der Bauphase zu erhalten bzw. ggf. wiederherzustellen. 

 9. Das Plangebiet befindet sich im Wirkbereich des Segelfluggeländes Altdorf-

Hagenhausen. Auf die Schallimmissionen durch den bestandskräftig genehmigten 

Flugbetrieb wird hingewiesen. 

 10. Die Trassen unterirdischer Versorgungsleitungen der Bayernwerk Netz GmbH sind von 

Bepflanzung freizuhalten, da sonst die Betriebssicherheit und Reparaturmöglichkeit 

eingeschränkt werden. Bäume und tiefwurzelnde Sträucher dürfen aus Gründen des 

Baumschutzes (DIN 18920) bis zu einem Abstand von 2,5 m zur Trassenachse ge-

pflanzt werden. Wird dieser Abstand unterschritten, so sind im Einvernehmen mit der 

Bayernwerk Netz GmbH geeignete Schutzmaßnahmen durchzuführen. 

Maßnahmen zur Herstellung und Entwicklung der Ausgleichsfläche:

Zugeordnete Ausgleichsfläche/-maßnahme an anderer Stelle 
(§ 1a Abs. 3 und § 9 Abs. 1a Satz 2 BauGB)

Entwicklung von artenreichem Extensivgrünland trocken bis frischer Standorte durch Ansaat mit 
geeignetem Wiesen-Regiosaatgut und anschließend ein- bis zweischüriger Mahd pro Jahr (ab 15.06) 
mit Mähgutabfuhr; eine Düngung und der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind unzulässig

Hinweis

Ausgleichsfläche für den Bebauungsplan mit Grünordnungsplan "Zum Brühl" (Flächengröße: 2.071 m²) 

Pflanzung von 10 Obsthochstämmen (regionale Sorten) mit anschließender fachgerechter Pflege; 
Düngung und der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln für die Bäume sind in den ersten fünf Jahren zulässig

B.  Textliche Festsetzungen nach § 9 BauGB und BauNVO 

 1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1-15 BauNVO) 

  Allgemeines Wohngebiet – WA (§ 4 BauNVO) 

 Gemäß § 1 Abs. 4 und Abs. 9 BauNVO in Verbindung mit § 15 BauNVO wird festge-

setzt, dass die nach § 4 Abs. 3 BauNVO Nr. 1, 4 und 5 ausnahmsweise zulässigen 

Nutzungen im Plangebiet nicht zulässig sind. 

 

 2. Maß der baulichen Nutzung 

  (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und § 9 Abs. 2 BauGB und §§ 16 - 21a BauNVO) 

 2.1 Zahl der Vollgeschosse 

  Es sind maximal II Vollgeschosse zulässig. 

 2.2 Grundflächenzahl GRZ: 0,4 

  Die maximale Grundfläche für Hauptgebäude ist auf 180 qm begrenzt. 

 2.3 Höhenfestsetzung (§ 9 Abs. 2 BauGB, § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO) 

Die maximale traufseitige Wandhöhe beträgt 6,5 m und die maximale Firsthöhe 9,5 m. 

Abweichend hiervon beträgt die höhere Wandhöhe/Firsthöhe beim Pultdach max.  

7,5 m. Gemessen wird von der fertigen Erdgeschoss-Fußbodenoberkante (EFOK) bis 

zur Schnittlinie Außenkante Außenwand/Oberkante Dachhaut. Zur Höhenlage der Ge-

bäude siehe C.1.6. 

 2.4 Beschränkung der Zahl der Wohnungen (§ 9 Nr. 1 Abs. 6 BauGB) 

  Im allgemeinen Wohngebiet sind pro Wohngebäude max. 2 Wohneinheiten zulässig. 

 

 3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen, Stellung der baulichen Anlagen /  

  Flächen für Nebenanlagen sowie für Stellplätze und Garagen mit ihren Einfahrten 

  (§ 9 Abs. 1 Nrn. 2 und 4 BauGB, §§ 12, 14, 22 und 23 BauNVO) 

 3.1 Offene Bauweise (§ 22 Abs. 2 BauNVO) 

  Es gilt die offene Bauweise, bei der die max. Gebäudelänge auf 16 m beschränkt wird. 

  Es sind nur Einzelhäuser und Doppelhäuser zulässig.  

 3.2 Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO) 

  Unabhängig von den Festsetzungen des Bebauungsplanes gelten hinsichtlich der Ab-

standsflächen die Regelungen der BayBO; die durch die Baugrenzen ausgewiesene 

überbaubare Grundstücksfläche darf nur dann voll ausgenutzt werden, wenn die vor-

geschriebenen Abstandsflächen eingehalten werden. 

 3.3  Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen mit ihren Zufahrten 

  Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen sind generell auch außerhalb der vorgegebe-

nen Baugrenzen bis max. 30 qm je Baugrundstück zulässig. Zur Ortsstraße hin darf die 

Baugrenze aber nicht überschritten werden. 

Vor Garagen ist zu öffentlichen Verkehrsflächen ein Stauraum von mind. 5,00 m, vor 

Carports von mind. 3,00 m einzuhalten. 

 

 4. Flächen zur Regelung des Wasserabflusses (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB) 

 4.1 Fläche zum Rückhalt von Regenwasser  
  Das Rückhaltebecken ist nur in überwiegend naturnaher Erdbauweise zulässig. Befes-

tigungen sind auf die Einlauf- bzw. Auslaufbauwerke zu beschränken, Zuwegungen 
sind nur in wasserdurchlässiger Schotterbauweise zulässig. 

 

 5. Planungen, Nutzungsregelungen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung der Landschaft  (§ 9 Abs. 1 Nrn. 20 und 25 sowie Abs. 1a Satz 2 
BauGB) 

 5.1 Zuordnung von Flächen und/oder Maßnahmen zum Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 

3 BauGB an anderer Stelle gemäß § 9 Abs. 1a Satz 2 BauGB (externe Ausgleichsflä-

chen/-maßnahmen) 

  Den im Rahmen des Bebauungsplans vorbereiteten Eingriffen in Natur und Landschaft 

wird eine 900 m² große Teilfläche der Fl.Nr. 1156, Gemarkung Stöckelsberg, als exter-

ne Ausgleichsfläche zugeordnet. Entwicklungsziel ist ein Streuobstbestand im Komplex 

mit artenreichem Extensivgrünland. Maßnahmen siehe Maßnahmenplan. 
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7. Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung 
und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

Versorgungsanlagen

Trafostation

1156

1157

1153
1158

1154
1155

1151

6634-0100-046

6634-0100-050
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